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Fläche:

Aufstellungsbeschluss durch Gemeinderat:
§ 2 (1) BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 (1) BauGB

Auslegungsbeschluss durch Gemeinderat:
§ 3 (2) BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 (2) BauGB

Öffentliche Auslegung:
§ 3 (2) BauGB

§ 4 (2) BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes:

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 LBO

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes:
§ 10 BauGB

Öffentliche Bekanntmachung der örtlichen Bauvorschriften:
§ 10 BauGB

Inkrafttreten des Bebauungsplanes:
§ 10 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 LBO

pläne außer Kraft.

treten im Geltungsbereich alle bisherigen Bauvorschriften und Bebauungs-

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften 

Entscheidung über vorgebrachte Stellungnahmen:

Beteiligung der Behörden:

Stellungnahmen wurden von verschiedenen Behörden vorgebracht.

§ 10 (1) BauGB
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4.) Verkehrsflächen

Nutzung

Art der baulichen

Grundflächenzahl

Nutzungsschablone

Dachneigung

Bauweise

V

LWB

Anlagen

Höhe baulicher

© Copyright: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Amtliche topographische Karte

ca. 4,1 ha

14
Us
t

zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht. 

07.11.2017 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates am 07.11.2017

Es wird hiermit bestätigt, dass der Bebauungsplan in der Fassung vom 

Neuweiler, den 15.11.2017

"Gewerbegebiet Neuweiler Nord - 1. Änderung"

/ 22.01.2019
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PLANZEICHENERKLÄRUNG

1.) Art der baulichen Nutzung

2.) Maß der baulichen Nutzung

3.) Bauweise, Baugrenzen

5.) Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

öffentliche Verkehrsfläche: Straße

öffentliche Verkehrsfläche: Gehweg, Fuß- und Radweg 

öffentliche Verkehrsfläche: Wirtschaftsweg

Verkehrsgrün

Geltungsbereich

8.) Sonstige Planzeichen

6.) Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Fläche für die Ableitung / Rückhaltung von Niederschlagswasser

öffentliche Verkehrsfläche: Parkflächen

Private Grünfläche

Fläche für Löschwasserbehälter und Salzsilo

Gewerbegebiet (GE)

abweichende Bauweise

Baugrenze

Pflanzgebot: Einzelbaumpflanzungen

7.) Flächen für Aufschüttungen / Abgrabungen

Stand: Januar 2017Umlegung 

neue Grenzen

Höhenlinien

Gemarkungsgrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

geplante Regenrückhaltebecken - RRB

mögliche Flächen für Aufschüttungen

Leitungsrecht "LR 1", "LR 2" und "LR 3"

gepl. Böschung

20 Meter Freihaltefläche entlang der L 347

Öffentliche Grünfläche - Pflanzgebot 1 (siehe Textliche Festsetzung)
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